Große Anfrage BV Bonn

Alkoholisierte Personen auf dem Gelände der Endenicher Burg

Fragesteller: 
Stv Gudrun Juhr

BZV Elmar Conrads-Hassel

FDP Fraktion

Fragestellung
 

1. Ist der Verwaltung bekannt, dass sich abends und am Wochenende im Bereich der Endenicher Burg vermehrt Personen aufhalten und dort Alkohol konsumieren sowie entsprechende Abfälle hinterlassen? 

2. Welche Möglichkeiten hat die Stadt vor Ort Streetworker einzusetzen? 

 

Begründung:
Auf dem Gelände der Endenicher Burg halten sich nach Aussagen von Anwohnern in den Abendstunden und am Wochenende vermehrt Personen auf, die dort Alkohol konsumieren. Diese hatten sich in der Vergangenheit mehr im Bereich der Josef-Strunck-Halle aufgehalten. Nun kommt es vermehrt zu Problemen mit Jugendlichen an der Endenicher Burg.
Große Anfrage BV Bonn

Störungen während des Weihnachtsmarktes

Fragesteller: 

BZV Elmar Conrads-Hassel

FDP Fraktion

Fragestellung
Die Verwaltung wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

3. Wie der Verwaltung bekannt ist, haben sich während des letzten Bonner Weihnachtsmarkts wiederholt Besucher der „Kirchenmeile“ bei den Besitzern der angrenzenden Imbissbuden und Glühweinstände über „massive Störungen“ beschwert. Wie können die Betreiber insbesondere der „Ess- und Trinkstände“ auf dem Münsterplatz zu einem „partnerschaftlichen Verhalten“ gegenüber der „Kirchenmeile“ und  deren Veranstaltungen und Besuchern animiert werden?

4. Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, das Abspielen von – noch dazu überlauter – Karnevalsmusik auf dem Weihnachtsmarkt zu verhindern? 

5. Wie ist das Zahlenverhältnis zwischen „Speise- und Getränkeständen“ zu den „handwerklichen und kunstgewerblichen“ Verkaufsständen, die das besondere Flair eines vorweihnachtlichen Marktes in jeder Stadt ausmachen, auf dem Bonner Weihnachtsmarkt 2009 gewesen? Und wie sah dieses Zahlenverhältnis in den Jahren zuvor aus? 

6. Warum soll der Weihnachtsmarkt 2010 wieder in der Woche vor „Totensonntag“ beginnen und damit erneut 1 Woche länger dauern als die mit dem 1. Advent beginnende „natürliche Weihnachtsmarktzeit“?

Begründung

I. Eine der Besonderheiten und bundesweit bekanntes „Alleinstellungsmerkmal“ des Bonner Weihnachtsmarktes ist die so genannte „Kirchenmeile“, die sich auf dem Münsterplatz direkt an der Münsterbasilika entlang zieht. Auf der Kirchenmeile bieten kirchliche, karitative und gemeinnützige Vereine und Institutionen vorweihnachtliche Geschenk- und Verkaufsartikel an. Zusätzlich stehen mehr als 70 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Gespräche und einen „vorweihnachtlichen“ Gedankenaustausch zur Verfügung.

Auch die Stadt Bonn beteiligt sich durch ihr Agenda-Büro an der „Kirchenmeile“ und unterstützt diese ökumenische Initiative der beiden großen Bonner Kirchen. Zusammen mit dem Stadtdechanten und dem Superintendenten eröffnet der Bonner Bezirksbürgermeister durch die Illuminierung des Weihnachtsbaumes auf dem Münsterplatz jedes Jahr am Vorabend des 1. Advents offiziell den Bonner Weihnachtsmarkt und die Kirchenmeile. 

II. Leider haben sich auch während des letzten Bonner Weihnachtsmarkts wiederholt Besucher der „Kirchenmeile“ bei den Besitzern der angrenzenden Imbissbuden und Glühweinstände über „massive Störungen“ beschwert. Karnevalsmusik, noch dazu (über)laute, die aus den „Ess- und Trinkbuden“ auf dem Münsterplatz herüberschallt, stört viele Besucher des Weihnachtsmarktes, nicht nur der Kirchenmeile. Aber auch die Kaufgespräche an den Handwerks-, Kunstgewerbe- und vorweihnachtlichen (Schmuck)ständen werden dadurch massiv gestört.

Negativer „Höhepunkt“ war in diesem Zusammenhang ein Vorfall, der sich am Samstag, 12.12.2009, nachmittags, kurz nach 17 Uhr auf dem Münsterplatz ereignete: Der Besitzer der „Glühweintenne“ (Nr. 158 auf dem Standplan) fühlte sich durch die Adventslieder, die die sechs Mitglieder des Blasorchesters Küdinghoven als Turmbläser vom Bonner Münster herab für die vielen Zuhörer auf dem Münsterplatz 45 Minuten lang spielten, so massiv „gestört“, dass er kurz nach Beginn des Konzerts die Musik in seiner Hütte laut aufdrehte. Die Bässe dröhnten über den Vorplatz und machten ein ungestörtes Zuhören unmöglich. Als eine Zuhörerin den Wirt bzw. einen Mitarbeiter darum bat, die Musik – zumindest während des Spielens der Turmbläser – wieder leiser zu stellen, wurde sie unwirsch abgewiesen. Auch einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin der „Kirchenmeile“, die sich anschließend nochmals um ein „leiser-Stellen“ der Musik bemühte, erging es nicht besser. 

Die ehrenamtlich auftretenden Turmbläser, die seit Jahren ein fester Bestandteil des Weihnachtsmarktes sind und deren Adventslieder eigentlich „über den gesamten Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz ertönen – ein wunderschöner Klang“ (General-Anzeiger 12./13. Dezember 2009), waren – wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die extra wegen dieses „Events“ zum Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz zusammengekommen waren – jedenfalls sehr enttäuscht und überlegen, ob sie ihr Engagement im nächsten Jahr fortsetzen sollen.  

Karnevalsmusik hat auf dem Bonner Weihnachtsmarkt nichts zu suchen! Die Verwaltung, die schon in den Vorjahren aufgefordert wurde, dafür zu sorgen, dass diese „Unsitte“ einiger Speise- und Getränkestände abgestellt wird, muss für den Weihnachtsmarkt 2010 die Umsetzung dieses Verbotes garantieren, im Zweifel durch Abmahnung und Ausschluss der entsprechenden Stände und ihrer Anbieter.  

III. Die FDP-Fraktion in der Bonner Bezirksvertretung erwartet von der Verwaltung, dass von ihr alles dafür getan wird, dass der Bonner Weihnachtsmarkt sein besonderes Flair nicht verliert. 

Das Besondere in Bonn sind jedoch nicht die vielen „Ess- und Trinkbuden“ und die laute Karnevalmusik schon in der Adventszeit. Zu der besonderen Atmosphäre auf dem Bonner Weihnachtsmarkt trägt die „Kirchenmeile“ bei, dazu gehören die dort ehrenamtlich Tätigen, die vorweihnachtlichen musikalischen Angebote, die handwerklichen und kunstgewerblichen Verkaufstände und die vielen Menschen, die auf einem Weihnachtsmarkt – noch dazu in einer so wunderschönen Innenstadt wie in Bonn – mehr erwarten als nur „ein schnelles Bier, Glühwein oder eine Currywurst“. 

Insofern erscheint es unerlässlich, der Verwaltung vorzugeben, bei ihren Planungen für den kommenden „Bonner Weihnachtsmarkt 2010“ sicherzustellen, dass 

· die Betreiber insbesondere der „Ess- und Trinkstände“ auf dem Münsterplatz zu einem „partnerschaftlichen Verhalten“ gegenüber der „Kirchenmeile“ und  deren Veranstaltungen und Besuchern verpflichtet werden,

· das Abspielen von – noch dazu überlauter – Karnevalsmusik auf dem Weihnachtsmarkt verhindert wird,

· das Zahlenverhältnis zwischen „Ess- und Trinkbuden“ zu den „handwerklichen und kunstgewerblichen Verkaufsständen“ zugunsten der zweiten Gruppe verändert wird und 

· der Weihnachtsmarkt 2010 nicht wieder in der Woche vor „Totensonntag“ beginnt und damit nicht nur erneut 1 Woche länger dauert als die mit dem 1. Advent beginnende „natürliche Weihnachtsmarktzeit“, sondern durch dadurch auch viele kleinere handwerkliche und kunstgewerbliche Betriebe ausschließt, die sich eine solch` lange Standzeit auf dem Weihnachtsmarkt schon aus personellen Gründen nicht leisten können. 

Jedes Konzept, also auch das des Weihnachtsmarktes, muss ständig weiter entwickelt werden, Stagnation wäre ein Rückschritt. Dazu bietet der angestrebte Wechsel von 20 bis 30% der Anbieter und Stände auf dem Bonner Weihnachtsmarkt pro Jahr eine gute Möglichkeit.

Große Anfrage BV Bonn

Pflicht zur Schnee- und Eisbeseitigung an Gebäuden
Fragesteller: 

FDP Fraktion

Fragestellung
1. Teilt die Verwaltung unseren Eindruck, dass bei einer Reihe von Immobilien in Bonn die notwendige Schnee- und Eisbeseitigung während der zahlreichen Schneetage nicht geleistet worden ist? Gibt es Feststellungen, dass Schwächen beim Winterdienst auch für eine Reihe von öffentlichen Gebäuden aufgefallen sind?

2. Teil die Verwaltung unsere Einschätzung, dass eine konsequente Nicht-Erfüllung des Winterdienstes erhebliche Mobilitätseinschränkungen für die Bürger der Stadt Bonn sowie das Heraufbeschwören von Risikosituationen zur Folge hat? 

3. Welche Erkenntnisse liegen darüber beim Ordnungsamt vor? An wie vielen Tagen wurden von Mitarbeitern des Ordnungsamtes dazu Erhebungen durchgeführt? Wie viele Mitarbeiter waren dazu eingesetzt? Waren diese Mitarbeiter mit angemessenen technischen Hilfsmitteln zur Beweissicherung ausgestattet? Wenn nein, warum nicht?

4. Welche Maßnahmen und in wie vielen Fällen wurden vom Ordnungsamt in Fällen der Nichterfüllung dieser Verkehrssicherungspflicht ergriffen?

Wenn keine, warum nicht?

Sieht die Verwaltung die Gefahr, diejenigen Mitbürger zu demotivieren, die ihrer Verkehrssicherungspflicht ordnungsgemäß nachgekommen sind, wenn Verstöße dagegen ohne Konsequenzen hingenommen werden? 

5. Kann die Verwaltung sich vorstellen, dass in Fällen der Nicht-Erfüllung des Winterdienstes zunächst – bevor weitere Maßnahmen wie Bußgelder  in Anwendung gebracht werden – seitens des Ordnungsamtes die Sensibilisierung der „Verweigerer“ dadurch befördert wird, dass diesen besonders die Probleme, die Rollstuhl- und  Rollatorfahrer oder Kinderwagen sowie Sehbehinderte und Blinde im liegengebliebenen Schnee oder auf vereisten Flächen haben, plastisch verdeutlicht werden?

Begründung:

In dieser Wintersaison hat für Bonn in ungewöhnlichen Maße Schnee- und Eisglätte geherrscht. Dadurch wurde offenbar, wenn vor Gebäuden keine Schnee- und Eisbeseitigung vorgenommen worden ist, weil die Gefahrensituation jeweils einige Tage bestand.  Nach vielfältig gesammelten subjektiven Eindrücken – die naturgemäß nicht als repräsentativ betrachtet werden können – besteht der Anschein, dass für ca. 25 % der Flächen keine  Schnee- und Eisbeseitigung vorgenommen worden ist. Dabei handelte es sich überwiegend immer wieder um die gleichen Gebäude, vor denen – offenbar durchgehend - kein Winterdienst durchgeführt wurde. Dies führte zu Gefahrensituationen und erheblichen Problemen für Rollstuhl- und Rollatorfahrer, Kinderwagen sowie Sehbehinderte und Blinde. Daher kann die Nichtbefolgung der Verkehrssicherungspflicht nicht als Bagatelle abgehandelt werden, deren Verfolgung – auch durch Maßnahmen des Ordnungsamtes – als bloße Drangsalierung von Bürgern zu betrachten wäre. Aus anderen Städten ist bekannt, dass derartige Verstöße und Ordnungswidrigkeiten von den Ordnungsämtern mittels Foto- und Videodokumentationen festgehalten und gewürdigt werden.

Kleine Anfrage BV Bonn

Baumfällung Endenicher Str. 304

Fragesteller: 

Stv Gudrun Juhr

BZV Elmar Conrads-Hassel

Fragestellung
Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob der Baum vor dem Haus Endenicher Str. 304 gefällt werden kann. 

Begündung

Der Baum neigt sich sehr stark dem Haus zu. Hier ist zu prüfen, ob dieser bei starkem Wind etc. noch den Belastungen standhält. Wenn dies nicht der Fall ist, müsste dieser Baum gefällt werden.

Die Anwohner befürchten, dass er eines Tages auf ihr Haus fällt.

Digitalfoto anliegend
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